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STADT LYCHEN
Landkreis Uckermark

Satzung über den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan

"RETZOW EINFAMILIENHAUSSIEDLUNG II"

SATZUNGSEXEMPLAR

Verfahrensvermerke

1. Vermessungsrechtliche Bescheinigung
Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom 13.02.2025 und
weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist
hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch eindeutig. Die Übertragbarkeit der neu zu
bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist eindeutig möglich.

Zeuthen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur

2. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lychen hat die vorgebrachten Stellungnahmen gem. § 1 Abs.
7 BauGB der Öffentlichkeit sowie die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher
Belange und Nachbargemeinden am 24.11.2025 geprüft.
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden.

Lychen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bürgermeisterin

3. Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Retzow Einfamilienhaussiedlung II" in der Fassung
vom 15.10.2025, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und den textlichen Festsetzungen (Teil B),
wurde am 24.11.2025 von der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lychen als Satzung gem. § 10 Abs.
1 BauGB beschlossen.
Die Begründung mit Umweltbericht und Anlagen zum Bebauungsplan wurde mit Beschluss der
Stadtverordnetenversammlung vom 24.11.2025 gebilligt.

Lychen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bürgermeisterin

4. Die Bebauungsplansatzung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Retzow Einfamilienhaussiedlung II",
bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) sowie der Begründung mit Umweltbericht
und Anlagen und der zusammenfassenden Erklärung über die Berücksichtigung der Umweltbelange, wird
hiermit ausgefertigt.

Lychen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bürgermeisterin

5. Die Stelle, bei der der Plan und die dazugehörige Begründung einschließlich Umweltbericht und deren
Anlagen sowie die Zusammenfassende Erklärung gem. § 10a Abs. 1 BauGB auf Dauer von jedermann
eingesehen werden kann und über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, ist auf der Internetseite der Stadt
Lychen unter www.lychen.de/Stadtvertretung/Öffentliche Bekanntmachungen gem. § 10 Abs. 3 BauGB
ortsüblich bekannt gemacht worden.
Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung ist gem.
§ 10 a Abs. 2 BauGB auf Dauer auf der Internetseite der Stadt Lychen auch für jedermann einsehbar sowie
auf dem zentralen Internetportal des Landes zugänglich gemacht worden .

In der Bekanntmachung ist ein Hinweis auf § 214 BauGB i. V. m. § 215 BauGB erfolgt.

Die Satzung ist am 18.12.2025 in Kraft getreten.

Lychen, den . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bürgermeisterin

Quelle: Geoportal Brandenburg, 02/2025

SATZUNG DER STADT LYCHEN ÜBER DEN VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN "RETZOW EINFAMILIENHAUSSIEDLUNG II"
Präambel
Aufgrund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit § 12 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. S. 3634), sowie des § 87 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 9 Nr. 1 der Brandenburgischen Bauordnung (BbgBO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018
(GVBl.I/18, [Nr. 39])  in den zur Zeit gültigen Fassungen, wird nach Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lychen vom 24.11.2025, folgende Satzung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Retzow Einfamilienhaussiedlung II", für das Gebiet des Geltungsbereiches, bestehend aus
der Planzeichnung (Teil A) sowie den nebenstehenden textlichen Festsetzungen (Teil B) erlassen:

Text - Teil B
I Planungsrechtliche Festsetzungen [§ 9 Abs. 1 BauGB] zum Bebauungsplans "Gewerbegebiet Retzow 2. BA"

1. Art und Maß der baulichen Nutzung [§ 9 Abs.1 BauGB; § 4 BauNVO]

Art der baulichen Nutzung

Das Baugebiet ist als Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO ausgewiesen.

Maß der baulichen Nutzung, Höhe baulicher Anlagen

Die maximale Höhe der Oberkante baulicher Anlagen wird auf 10,50 m über einem Bezugspunkt begrenzt.

Die maximale Traufhöhe wird auf 7,00 m festgelegt.

Untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen werden auf 1. Geschoß begrenzt und eine Traufhöhe von max. 5,00 m
festgelegt.

Die Gebäudehöhe und Höhe untergeordneter Nebenanlagen wird als Höhe der obersten Dachbegrenzungskante, d.h.

- bei Pultdächern die oberste Dachbegrenzungskante,

- bei Satteldächern die äußere Schnittgerade der beiden Dachflächen

- bei versetzten Satteldächern die oberste Dachbegrenzungskante gemessen vom unteren Bezugspunkt definiert.

Unterer Bezugspunkt für die Höhe der Gebäude und untergeordneten Nebenanlagen ist die Oberkante der Fahrbahndecke
der Straßenverkehrsfläche Retzower Straße im Bereich der Zufahrt zu dem jeweiligen Grundstück, angegeben in m über
NHN, DHHN 2016.

Die maximale Gebäudehöhe darf durch technische Anlagen wie z.B. Dach- Solar- und Photovoltaikanlagen, Antennen,
Schornsteine, Lüftungs- und Klimaanlagen usw. bis zu einer Höhe von 2,00 m überschritten werden.

2. Bauweise/Baugrenzen/ Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen [§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB]

Bauweise

Nebenanlagen (Garagen) dürfen an der seitlichen Grundstücksgrenze innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens nach §
6 Abs. 8 der Brandenburgischen Bauordnung errichtet werden.

Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen

Die bei der gewählten GRZ von 0,3 nach § 19 Abs. 4 BauNVO zulässige Überschreitung von bis zu 50 von Hundert ist nicht
zulässig.

3. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft [§ 9 Abs.1 Nr. 20 und
Abs. 6 BauGB]

Artenschutzrechtliche Maßnahmen zur Vermeidung

VM 1 - Zur Minderung der Eingriffe im GB wird eine Baugrenze für das Allgemeine Wohngebiet ausgewiesen.

Gemäß § 19 BauNVO erfolgt eine Begrenzung der überbaubaren Fläche im Sondergebiet mittels der Festsetzung eines
GRZ-Wertes oder einer maximalen Brutto-Grundfläche. Die verbleibenden Grundstücksfreiflächen innerhalb der Baugrenze
sind als Vegetationsflächen anzulegen.

VM 2 - Weiterhin wird von einer Vollversiegelung für die Nebenanlagen, wie Terrasse, Zufahrten und Stellplatzflächen
abgesehen, so dass eine Sicherung der Funktionen des Bodens als Filterkörper und als Vegetationsstandort erreicht werden
kann. Dadurch kann ein Beitrag zur Sicherung des natürlichen Wasserkreislaufes und der Grundwasserneubildung
gewährleistet werden.

VM 3 - Zur Vermeidung der Beeinträchtigungen, der nicht durch den Baukörper oder Erschließungs- und Terrassenflächen
in Anspruch genommenen Flächen innerhalb des Geltungsbereiches (9.655 m2), sind diese gärtnerisch so anzulegen und
zu pflegen, dass sich die Bodenfunktionen wieder herstellen und regenerieren kann. Auf diesen Flächen wird sich eine
ungestörte Bodenentwicklung vollziehen können, so dass zukünftig eine hohe Bedeutung für das Schutzgut Boden und
Klima erreicht wird.

VM 4 - Überschüssiger Boden ist auf seine Eignung auf Wiederverwendbarkeit zu prüfen. Bei der Notwendigkeit der
Errichtung von Oberbodenmieten ist eine geordnete und fachgerechte Lagerung abseits vom Baubetrieb zu sichern.

VM 5 - Zur Durchführung der Baumaßnahme abgetragener Boden ist wieder entsprechend dem natürlichen
Schichtengefüge einzubauen. Das Vermischen von Ober- und Unterboden ist zu vermeiden.

VM 6 - Als Baustellenlagerflächen sind nur Flächen im GB zu nutzen, die aufgrund ihrer derzeitigen oder vorhergehenden
Nutzung vor allem hinsichtlich der Boden- und Biotopfunktion Vorbelastungen aufweisen. Dabei ist auf einen
flächensparenden Umgang zu achten.

VM 7 - Durch die Festlegung des vBP wird sichergestellt, dass das gesamte Niederschlagswassers über flächige
Versickerung direkt dem Grundwasser zugeführt wird. Dies betrifft nicht nur die unversiegelten Flächen (Vegetationsfläche
ca. 70 % des B-Plangebietes, insgesamt 9.655 m2 Fläche), sondern auch die Versiegelung durch Bebauung. Es ist die
Verwendung wasserdurchlässiger Beläge vorgesehen.

VM 8 - Im direktem Baustellenbereich sowie auf den Lagerflächen besteht die Gefahr der Versickerung von schädlichen
Stoffen (z.B. Öl, Benzin usw.). Um eine Verschmutzungsgefahr für das Grundwasser auszuschließen, sind entsprechende
Schutzmaßnahmen gegen Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers nach dem Stand der Technik zu treffen.

VM 9 - Um Lärm und Schadstoffemissionen zu minimieren, werden Baumaschinen nach dem aktuellsten Stand der Technik
eingesetzt und genutzt.

VM 10 - Die Verwendung von chemischen Düngemitteln und Pestiziden sollte insbesondere aufgrund der bestehenden
Bodenverhältnisse im Geltungsbereich vermieden werden. Die Flächen können dadurch eine mittlere Bedeutung für den
Biotop- und Artenschutz erhalten.

VM 11 - Der Ausschluss der Anwendung von künstlich hergestellten chemischen Pflanzenbehandlungsmitteln sowie von
Tausalzen bzw. tausalzhaltigen Mitteln im gesamten GB ist eine Maßnahme zum Schutz des Bodens, des Grundwassers
sowie der Pflanzen- und Tierwelt. Hierdurch soll sichergestellt werden, dass die relativ natürlichen Kreisläufe des
Landschaftshaushaltes nicht durch Eingriffe von außen in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

VM 12 - Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind unter artenreichen und insektenfreundlichen Gesichtspunkten als
Vegetationsflächen anzulegen, extensiv zu pflegen und zu erhalten. Gemeinsam mit der Festsetzung über die 
Bodenversiegelung wird damit der Eingriff in den Boden minimiert. Gleichzeitig wird der Gebietsdurchgrünung mit allen
positiven Auswirkungen für das Orts- und Landschaftsbild Rechnung getragen. Die Flächen können u. a. von den 
betroffenen Faltern und Käfern als Ausweichfläche genutzt werden und dadurch eine mittlere bis hohe Bedeutung für den
Biotop- und Artenschutz erhalten.

VM 13 - Mit der Beschränkung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung mit Hilfe der überbaubaren
Grundstücksflächen bzw. maximalen Bruttogrundfläche, der festgesetzten Gebäudehöhen bzw. Vollgeschosse sowie der
Ausweisung von Baugrenzen werden die landschaftsplanerischen und städtebaulichen Zielvorgaben für das Planungsgebiet
berücksichtigt. Hierdurch wird eine städtebaulich nicht gewollte Höhenentwicklung in Anpassung an die vorhandenen 
baulichen Strukturen unterbunden.

Lychen Zentrum

I. Festsetzungen

Art und Maß der baulichen Nutzung § 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB

            allgemeines Wohngebiet (WA) § 4 BauNVO

     0,3   Grundflächenzahl (GRZ) § 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO

         II                 Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß          § 20 Abs. 1 BauNVO

Bauweise, Baugrenzen § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

       o offene Bauweise § 22 Abs. 4 BauNVO

nur Einzel- und Doppelhäuser

        Baugrenze § 23 Abs. 3 BauNVO

Verkehrsflächen § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

Einfahrtbereich

Flächen für Versorgungsanlagen  § 9 Abs.1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB

Fläche für Versorgungsanlagen § 14 BauNVO

Elektrizität

Gas

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen  von Bäumen, § 9 Abs. 1, Nr. 25a BauGB

Sträuchern und sonstigen  Bepflanzungen und Abs. 6 BauGB

Umgrenzung von Schutzgebieten u. Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes
 

- LSG - Landschaftsschutzgebiet "Norduckermärkische Seenlandschaft"

- SPA - Special Protection Area (SPA-Gebiet) "Norduckermärkische Seenlandschaft"

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes § 9 Abs. 7 BauGB

Darstellungen ohne Normcharakter

Maßkette/Bemaßung in Metern

Grundstücksteilung

Sonstige Darstellungen - Bestandsanlagen

Flurstücksgrenze mit Flurstücksnummer

Bestandshöhe gemäß DHHN 2016

Fahrbahn Retzower Straße

II. nachrichtliche Übernahme

Bodendenkmal

Bestandsleitung (unterirdisch)

Stromversorgungsleitung (Mittelspannung - MS)

Stromversorgungsleitung (Niederspannung - NS)

III. Legende der Vermessungsgrundlage/des amtlichen Lageplans
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Kompensationsmaßnahmen

Ersatzmaßnahme – Eint 1: Neuanlage einer Hecke (Gesamtumfang: 1.640 m2)

Für die Kompensation des Eingriffs in das Schutzgut Boden ist eine Heckenpflanzung mit einheimischen und
standortgerechten Sträuchern auf einer Gesamtfläche von 1.640 m² und einer Breite von 5 m auf der zum
Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzten Fläche vorzunehmen. Für
die Heckenanpflanzungen sind Sträucher, dreimal verpflanzt, von mindestens 60-100 cm Höhe zu verwenden.
Der Pflanzabstand ist abhängig von den zu verwendenden Arten zu wählen (Richtwert: ein Strauch / 1,5 m²).

Die Strauchpflanzungen sind durch eine entsprechende Einzäunung, bspw. durch einen Wildverbissschutz
(Drahthosen für Bäume) vor Wildverbiss zu schützen. Die Neuanpflanzungen sind über fünf
Vegetationsperioden (1 Jahr Fertigstellungspflege und 4 Jahre Entwicklungspflege) so zu pflegen, dass der
Pflanzausfall möglichst minimal ist und um Ersatzpflanzungen zu vermeiden. Insbesondere ist in dieser Zeit auf
eine ausreichende Bewässerung zu achten. Zudem ist die Baumscheibe/die Pflanzfläche von Bewuchs
freizuhalten. In dem Fall, dass durch Abgänge Nachpflanzungen erforderlich werden, sind diese wiederum
über weitere fünf Vegetationsperioden zu pflegen.

Ersatzmaßnahme – Eint 2: Baumpflanzungen (Gesamtumfang: 50 St.)

Innerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist die Pflanzung von 50
hochstämmigen, einheimischen, standortgerechten Laub- und/oder Obstbäumen innerhalb der gärtnerischen
Freiflächen oder innerhalb der Hecken vorzunehmen.  Als Pflanzqualitäten für die Baumpflanzungen sind
Hochstämme, zweimal verpflanzt, mit Drahtballen und einem Stammumfang von mindestens 12-14 cm für
Laubbäume bzw. 10 – 12 cm für Obstbäume zu verwenden. Jeder Hochstamm ist an einem Dreibock zu
befestigen.

Die Baumpflanzungen sind durch eine entsprechende Einzäunung, bspw. durch einen Wildverbissschutz
(Drahthosen für Bäume) vor Wildverbiss zu schützen. Die Neuanpflanzungen sind über fünf
Vegetationsperioden (1 Jahr Fertigstellungspflege und 4 Jahre Entwicklungspflege) so zu pflegen, dass der
Pflanzausfall möglichst minimal ist und um Ersatzpflanzungen zu vermeiden. Insbesondere ist in dieser Zeit auf
eine ausreichende Bewässerung zu achten. Zudem ist die Baumscheibe die Pflanzfläche von Bewuchs
freizuhalten. In dem Fall, dass durch Abgänge Nachpflanzungen erforderlich werden, sind diese wiederum
über weitere fünf Vegetationsperioden zu pflegen.

4. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i. V. m. § 23 Abs. 5 BauNVO)

Nebenanlagen im Sinne des § 12 BauNVO

Garagen und Stellplätze sind innerhalb der überbaubaren Grundstücksfläche zulässig. Vor den Garagen ist ein
Stauraum von mind. 5,0 m vorzusehen.

Je Grundstück ist nur eine Zufahrt zulässig.

Auf den Grundstücken ist eine Garage oder ein Stellplatz und zusätzlich ein Besucherstellplatz herzustellen.

5. Nebenanlagen zur Versorgung (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 und 13 BauGB und § 14 Abs.  2 BauNVO)

Die zur Versorgung mit Elektrizität, Gas, Trinkwasser sowie zur Ableitung von Abwasser dienenden
Nebenanlagen sind grundsätzlich als Ausnahme zugelassen, auch wenn für sie keine besonderen Flächen
festgesetzt sind.

6. Festsetzungen in besonderen Fällen (§ 9 Abs. 2 BauGB i.V.m. §12 Abs. 3a BauGB)

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der
Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

II Örtliche Bauvorschriften

Fassadengestaltung

Es sind ausschließlich Putz- und Klinkerfassaden zulässig. Für Anstriche dürfen keine grellen Farbtöne
verwendet werden.

Dachausbildung

Es sind alle Dachformen zugelassen im Rahmen der festgesetzten Dachneigungen. Ausgeschlossen sind
Schmetterlingsdächer. Das gilt ebenfalls für untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen.

Dachaufbauten

Dachaufbauten zum Ausbau von Wohnräumen in Dachgeschossen (Dachgauben) sind bei einer Dachneigung
von 35° - 50° zugelassen. Die Länge der Gauben ist auf 2/3 der Trauflänge begrenzt.

Einfriedungen

Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von 1,20 m zulässig. Sie müssen transparent gestaltet werden. Mauern
sind nicht zulässig.

Vorgärten

Schottergärten sind nicht zulässig.

III Hinweise

1. Bodendenkmalschutz

Das Plangebiet befindet sich größtenteils im Bodendenkmal Historischer Ortskern Retzow, welcher im
brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum (BLDAM) mit der
Bodendenkmalnummer 141959 erfasst wurde. Sämtliche Erdeingriffe bedürfen einer denkmalrechtlichen
Erlaubnis. Der Antrag auf Erteilung einer solchen Erlaubnis ist durch den Vorhabenträger gem. §19 Abs. 1
BbgDschG schriftlich mit den zur Beurteilung der Maßnahme erforderlichen Unterlagen bei der unteren
Denkmalschutzbehörde des Landkreises zu stellen.

2. Baudenkmalschutz

Die Gebäudeplanungen für die Baufelder 1 und 2 sind aufgrund des bestehenden Umgebungsschutzes des
Denkmals „Kirche (Ruine)“ im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens mit der uDschB abschließend
abzustimmen. Die notwendige Abstimmung bezieht sich auf das Dachdeckungsmaterial und dessen Farbigkeit
bzw. die Farbfassung der Gebäude.

Plan - Teil A

3. Bodenschutz

Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, welche eine
Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderungen des Bodens, Verlust von Oberboden,
Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden werden. (§ 4 und § 7 BBodSchG) Bei den
Bauarbeiten anfallender Mutterboden/Oberboden ist gemäß § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten
und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Bei den Bauarbeiten anfallender Bodenaushub
(Unterboden/nicht Mutterboden) ist vorrangig innerhalb des Grundstücks zu verwerten, sofern keine Hinweise
auf schädliche Bodenveränderungen bestehen. Bodenaushub, der nicht innerhalb des Grundstücks verwertet
wird, sollte in der Regel einer für die Bodenentsorgung zugelassenen Anlage zugeführt werden.

Durch lückenlose Dokumentation des Verbleibs von Abtragsbodenmaterial (bzw. für einen Empfänger der
Herkunft) können Deklarationspflichten reduziert oder vermieden werden.

Unnötige Bodenverdichtungen sind zu vermeiden. Gemäß § 3 BBodSchG ist das Entstehen schädlicher
Bodenveränderungen zu besorgen, wenn physikalische Einwirkungen den Boden verändern und dadurch die
natürlichen Funktionen erheblich beeinträchtigt werden können.

Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind auch während der Bautätigkeit vor Verdichtung und
baubedingten Eingriffen zu schützen. Das kann durch einfache Absperrungen dieser Bereiche erfolgen
(Lagerflächen, klar definierte Arbeitsräume). Ebenso sollte für die Baustellenzufahrt die künftige
Grundstückszufahrt genutzt werden.

Schutzmaßnahme S 1 gemäß Umweltbericht Punkt 2.5.2

Im direktem Baustellenbereich sowie auf den Lagerflächen besteht die Gefahr der Versickerung von
schädlichen Stoffen (z.B. Öl, Benzin usw.). Um eine Verschmutzungsgefahr für das Grundwasser
auszuschließen, sind entsprechende Schutzmaßnahmen gegen Verunreinigungen des Bodens und des
Grundwassers nach dem aktuellen Stand der Technik zu treffen

4. Kampfmittel

Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine Kampfmittelfreiheitsbescheinigung beizubringen.
Darüber entscheidet die für das Baugenehmigungsverfahren zuständige Behörde auf der Grundlage einer
vom Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampfmittelverdachtsflächenkarte.

Diese Einschätzung gilt auch für zukünftige Änderungen dieses Planes.

Für die Verlegung von Medienträgern und die damit verbundenen erforderlichen Bodeneingriffe in
Bestandstrassen in Kampfmittelverdachtsgebieten ist eine Freistellung von Anträgen auf
Grundstücksüberprüfung möglich.

5. Niederschlagswasserableitung

Das durch die geplante Versiegelung der Grundstücke anfallende Niederschlagswasser ist auf Grundlage
wasserrechtlicher Regelungen ortsnah zu versickern, soweit eine Verunreinigung des Grundwassers nicht zu
besorgen ist und sonstige Belange dem nicht entgegenstehen.

6. Stromversorgung

Nach erste Einschätzung der E.DIS Netz GmbH könnte die Errichtung mindestens einer Ortsnetzstation im
Plangebiet für die örtliche Versorgung notwendig werden. Die konkrete netztechnische Planung kann die
E.DIS jedoch erst beginnen, wenn eine Anfrage zur Erschließung vorliegt und wir daraus den erforderlichen
Leistungsbedarf sowie beabsichtigte Netzanschlussstellen ersehen. Zur Abstimmung eines Stationsstandortes
(Flächenbedarf: 7m x 5m), sowie zur Abstimmung der Erschließungsplanung wird dem Erschließungsträger
empfohlen, die zeitnahe Kontaktaufnahme zu suchen.

7. Gewässerschutz, Schutz des Grundwassers

Folgende eventuell geplante Vorhaben bedürfen der Erlaubnis bzw. sind bei der unteren Wasserbehörde
ebenfalls im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens anzuzeigen:

Benutzungen von Gewässern:

- Entnahme von Grundwasser - Bohrung eines Brunnens

- Entnahme von Oberflächenwasser

- Bebauungen im/am Gewässer

- Abwassereinleitungen -- Errichtung einer Kleinklaranlage

- Versickerung und Einleitung des Niederschlagswassers von befestigten Flächen über z. B.
Sickerschächte; Rigolen; Einleitung in ein Gewässer

- Wärmepumpen -- vertikale Erdwärmesonden

- Wärmepumpen -- horizontale Flächenkollektoren

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen:

- Heizöllageranlagen

7. Gehölzpflanzungen

Bei der Auswahl der Strauch- und Laubbaumarten ist der „Erlass des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt
und Klimaschutz zum Vollzug von § 40 BNatSchG - Gebietseigene Gehölze (Gehölzerlass Brandenburg)“ vom
15. Juli 2024 zu beachten.

Bei der Umsetzung der Baumaßnahmen ist die Baumschutzsatzung der Gemeinde Lychen zu berücksichtigen.

8. Externe Ersatzmaßnahme – Eext 3: Baumpflanzungen (Gesamtumfang: 13 St.)

Um den mit dem Planvorhaben verursachten EIngriff in das Schutzgut Boden vollständig zu kompensieren, ist
außerhalb des Geltungsbereichs des vorhabenbezogenen Bebauungsplans die Pflanzung von 13
hochstämmigen Obstbäumen (alte Sorten) nach Abstimmung mit der Stadt Lychen auf dem Flurstück 8
innerhalb der Gemarkung Retzow, Flur 4 vorgesehen. Hiermit wird eine bereits begonnene Bepflanzung des
Alten Himmelpforter Weges fortgeführt.

Die Umsetzung der Maßnahme Eext 3 ist in den Durchführungsvertrag aufzunehmen.

Die Baumpflanzungen sind durch eine entsprechende Einzäunung, bspw. durch einen Wildverbissschutz
(Drahthosen für Bäume) vor Wildverbiss zu schützen. Die Neuanpflanzungen sind über fünf
Vegetationsperioden (1 Jahr Fertigstellungspflege und 4 Jahre Entwicklungspflege) so zu pflegen, dass der
Pflanzausfall möglichst minimal ist und um Ersatzpflanzungen zu vermeiden. Insbesondere ist in dieser Zeit auf
eine ausreichende Bewässerung zu achten. Zudem ist die Baumscheibe die Pflanzfläche von Bewuchs
freizuhalten. In dem Fall, dass durch Abgänge Nachpflanzungen erforderlich werden, sind diese wiederum
über weitere fünf Vegetationsperioden zu pflegen.
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